
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADT OVERATH 

Innenbereichssatzung 
„Untergründemich“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTLICHE 
FESTSETZUNGEN 

 
 
 
 



 

Textliche Festsetzungen     

  

 
 
Der Geltungsbereich der Ortslagensatzung ist in dem beiliegenden Kartenausschnitt 
gekennzeichnet.  
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 
  
Zulässig sind ausschließlich Wohnhäuser im Sinne des § 4 Abs. 2 BauNVO, 
Allgemeines Wohngebiet.  
Ausnahmsweise sind nur nicht störende gewerbliche Nutzungen zulässig, sofern sie 
nicht mehr als 25% der Nutzfläche des Gebäudes in Anspruch nehmen. Alle weiteren 
Nutzungen sind ausgeschlossen. 
 
Zulässig sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser. 
Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen wird sowohl für die Einzel- als auch die 
Doppelhäuser mit zwei Wohnungen festgesetzt. 
 
Überbaubare Grundstücksfläche  
 
Die gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 
0,4. Eine Überschreitung um bis zu 50% durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 
Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen ist nicht zulässig. 
 
Notwendige Stellplätze und ihre Zufahrten, sowie Terrassen sind somit in die GRZ 
von 0,4 einzurechnen.  
In begründeten Ausnahmefällen kann von der Festsetzung befreit werden, wenn die 
planungsrechtliche Zulässigkeit gem. § 34 Abs. 1 BauGB geprüft wird.  
 
Höhe baulicher Anlagen (§16 Abs. 2 Ziff. 4 BauNVO, § 18 BauNVO  
 
Die Traufhöhe der Gebäude wird mit maximal 6m festgesetzt, die maximale 
Firsthöhe wird auf 9m festgesetzt. Als Traufhöhe im Sinne dieser Festsetzung gilt die 
Schnittlinie der Außenwandfläche mit der Unterkante der Sparren. Maßgebliche 
Bezugshöhe ist die Straßenoberkante der vorgelagerten öffentlichen Verkehrsfläche.  
Die Höhen sind für jede einzelne Hauseinheit in der jeweiligen Hausmitte bergseitig 
zu messen.   
 
Geschossigkeit 
 
Es sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig.  
 
Gestaltungsfestsetzungen 
 
Bei der Errichtung von Doppelhaushälften sind die später errichteten Gebäude in 
Bezug auf die Wandhöhe, Dachform und Dachneigung deckungsgleich zu errichten. 
Die aneinander gebauten Gebäude müssen bezüglich der Dächer die gleiche Farbe 
aufweisen.  
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Dachform 
 
Als Dachformen sind geneigte Dächer, hier: Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer, 
sowie Flachdächer zulässig. Flachdächer sind zu begrünen.   
 
Staffelgeschosse sind nicht zulässig. 
 
Auf untergeordnete bauliche Anlagen sind diese Festsetzungen nicht anzuwenden. 
 
Dacheindeckung 
 
Für die Dacheindeckung sind ausschließlich nicht reflektierende Materialien in 
Anthrazit oder Schwarz zulässig. Rote oder hochglänzende Dacheindeckungen sind 
nicht zulässig. 
 
 

Regenerative Energien 
 
Bei der Errichtung von Neubauten sind regenerative Energien zu nutzen. 
 
 

Artenschutz:  
 
Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf umgebende Flora und Fauna muss 
der Artenschutz im Zuge der vorhabenbezogenen Genehmigungsverfahren geprüft 
werden.   
 
 

Hinweise  
 

 
 
Denkmalschutz 
 
Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der 
Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 
im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 
02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und 
Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeit ist abzuwarten.  
 
Kampfmittel 
 
Beim Auffinden von Kampfmitteln/Bombenblindgängern sind die Bauarbeiten sofort 
einzustellen und der Kampfmittelräumdienst, Bezirksregierung Düsseldorf, Tel.: 
0211/4759710, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder das Ordnungsamt 
der Stadt Overath zu benachrichtigen. 
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